
20.089 - 5

Geltendes Recht Entwurf 
des Bundesrates

vom 25. November 2020

Beschluss 
des Nationalrates

vom 8. Dezember 2021

Zustimmung zum Entwurf,
wo nichts vermerkt ist

Beschluss 
des Ständerates

vom 15. Juni 2022

Eintreten und Rückweisung der Vorlage an die 
Kommission mit dem Auftrag, den Antrag Dittli, 
insbesondere die Auswirkungen auf den Kreis 
der Begünstigten und auf die Finanzierung des 
Zuschlags zur Altersrente, zu analysieren und mit 
den in der Kommission bereits beratenen Mehr-
heits- und Minderheitsanträgen zu vergleichen.

Beschluss des Ständerates

vom 11. Dezember 2022

Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates, wo nichts vermerkt ist
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20.089 n  BVG-Reform (Differenzen)

Ständerat
Frühjahrssession 2023

Bundesgesetz  
über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge
(BVG)
(Reform BVG 21)

Änderung vom ... 

Die Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des 
Bundesrates vom 25. November 20201, 
beschliesst: 

1  BBl 2020 9809

Beschluss 
des Nationalrates

vom 28. Februar 2023

Zustimmung zum Beschluss 
des Ständerates, 
wo nichts vermerkt ist

 
 
 
Rückkommen mit der  
Zustimmung der SGK-S:

(Reform der beruflichen 
Vorsorge)

Anträge der Kommission für 
soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Ständerates

vom 1. März 2023

Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrates, wo nichts vermerkt 
ist
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

I

Das Bundesgesetz 
vom 25. Juni 19822 
über die berufliche 
Alters-, 
Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge wird 
wie folgt geändert:

2  SR 831.40

I I I I

Art. 2 Obligatori-
sche Versicherung der 
Arbeitnehmer und der 
Arbeitslosen

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2

Mehrheit Minderheit (Müller 
Damian, Dittli)

1 Arbeitnehmer, die 
das 17. Altersjahr 
überschritten haben 
und bei einem Arbeit-
geber einen Jahres-
lohn von mehr als 
22 050 Franken bezie-
hen (Art. 7), unterste-
hen der obligatori-
schen Versicherung.

1 ... 
 
 
                   
 
      ... von mehr als 
17 2081 Franken ... 

(siehe Art. 7 Abs. 1 
und Art. 46 Abs. 1)

1  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
der Jahre 2021/22. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tung nachgeführt.

1 Arbeitnehmer, die 
das 17. Altersjahr 
überschritten haben 
und bei einem Arbeit-
geber einen Jahres-
lohn von mehr als 
12 5481 Franken be-
ziehen (Art. 7), ...
(siehe Art. 7 Abs. 1 
und Art. 46 Abs. 1)

1  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
der Jahre 2021/22. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tung nachgeführt.

1 Gemäss Bundesrat 
(= gemäss geltendem 
Recht) 
 
 
 
 

(siehe Art. 7 Abs. 1 
und Art. 46 Abs. 1)

1 Gemäss Nationalrat 
(= gemäss Bundesrat) 
 
 
 
 
 

(siehe Art. 7 Abs. 1 
und Art. 46 Abs. 1)

1 Festhalten 
 
 
 
 
 
 

(siehe Art. 7 Abs. 1 
und Art. 46 Abs. 1)

2 Ist der Arbeitnehmer 
weniger als ein Jahr 
lang bei einem Arbeit-
geber beschäftigt, so 
gilt als Jahreslohn der 
Lohn, den er bei ganz-
jähriger Beschäftigung 
erzielen würde.
3 Bezüger von Taggel-
dern der Arbeitslosen-
versicherung unterste-
hen für die Risiken 
Tod und Invalidität der 
obligatorischen Versi-
cherung.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

4 Der Bundesrat regelt 
die Versicherungs-
pflicht für Arbeitneh-
mer in Berufen mit 
häufig wechselnden 
oder befristeten An-
stellun gen. Er be-
stimmt, welche Arbeit-
nehmer aus 
besonderen Gründen 
nicht der obligatori-
schen Versicherung 
unterstellt sind.

Art. 7 Mindestlohn 
und Alter

Art. 7 Art. 7Art. 7 Art. 7 Art. 7

Mehrheit Minderheit (Müller 
Damian, ...)

1 Arbeitnehmer, die 
bei einem Arbeitgeber 
einen Jahreslohn von 
mehr als 22 050 
Franken beziehen, ... 

1 Arbeitnehmer, die 
bei einem Arbeitgeber 
einen Jahreslohn von 
mehr als 12 5481 
Franken beziehen, ... 

1  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
der Jahre 2021/22. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tung nachgeführt.

1 ... 
 
                        ... von 
mehr als 17 2081 
Franken ... 

1  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
der Jahre 2021/22. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tung nachgeführt.

1 Gemäss Bundesrat 
(= gemäss geltendem 
Recht) 
 
(siehe Art. 2 Abs. 1, 
...)

1 Gemäss Nationalrat 
(= gemäss Bundesrat) 
 
 
(siehe Art. 2 Abs. 1, 
...)

1 Festhalten 
 
 
 
(siehe Art. 2 Abs. 1, 
...)

... unterstehen ab 1. 
Januar nach 
Vollendung des 17. 
Altersjahres für die 
Risiken Tod und 
Invalidität, ab 
1. Januar nach 
Vollendung des 24. 
Altersjahres auch für 
das Alter der obligato-
rischen Versicherung.

... unterstehen ab 1. 
Januar nach Vollen-
dung des 17. Al-
tersjahres für die Risi-
ken Tod und 
Invalidität, ab 1. Janu-
ar nach Vollendung 
des 19. Altersjahres 
auch für das Alter der 
obligatorischen Versi-
cherung.
(siehe Art. 2 Abs. 1, 
...)

... 
         ... nach Vollen-
dung des 24. Al-
tersjahres ... 
 
 
 
 
 
 

(siehe Art. 2 Abs. 1, 
...)
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

Art. 8 Abs. 1 und 2

1 Zu versichern ist der 
Teil des Jahreslohnes 
von 12 4433 bis 
85 3203 Franken. 
Dieser Teil wird koor-
dinierter Lohn ge-
nannt.

3  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
des Jahres 2020. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tung nachgeführt.

2 Dieser Lohn ent-
spricht dem massge-
benden Lohn nach 
dem Bundesgesetz 
vom 20. Dezem-
ber 1946 über die 
Alters- und Hinterlas-
senenversicherung 
(AHVG). Der Bundes-
rat kann Abweichun-
gen zulassen.

Art. 8 Art. 8 Art. 8Art. 8 Koordinierter 
Lohn

Mehrheit Minderheit (Müller 
Damian, Dittli)

1 Zu versichern ist der 
Teil des Jahreslohnes 
von 25 725 bis und 
mit 88 200 Franken. 
Dieser Teil wird koor-
dinierter Lohn ge-
nannt.

1 Zu versichern sind 
80 Prozent des Jah-
reslohnes bis 85 3201 
Franken. … 

1  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
des Jahres 2020. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tungen nachgeführt.

1 Gemäss Bundesrat1 Zu versichern sind 
85 Prozent des Jah-
reslohnes bis 85 3201 
Franken. Dieser Teil 
wird koordinierter 
Lohn genannt.

1  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
des Jahres 2020. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tung nachgeführt.

e-parl 10.03.2023 09:09



- 5 -

Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

2 Aufgehoben

 

 
 

2 Gemäss geltendem 
Recht

2 Festhalten  
(= gemäss Bundesrat)

2 Beträgt der koordi-
nierte Lohn weniger 
als 3675 Franken im 
Jahr, so muss er auf 
diesen Betrag aufge-
rundet werden.

Mehrheit Minderheit 
(Germann, Ettlin 
Erich, Gapany)

2bis Der Bundesrat 
kann abweichende 
Regelungen erlassen. 

2bis Streichen 2bis Für Arbeitnehmen-
de, die im Rahmen 
eines Personalverleihs 
gemäss dem Bundes-
gesetz vom 6. Oktober 
1989 über die Arbeits-
vermittlung und den 
Personalverleih in 
einem Einsatzbetrieb 
beschäftigt sind, be-
trägt der koordinierte 
Jahreslohn in den 
ersten zwölf Beschäf-
tigungsmonaten die 
Differenz zwischen 
85 320 Franken1 und 
24 885 Franken¹, 
wenn gemäss Regle-
ment ihrer Vorsorge-
einrichtung:

1  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
des Jahres 2020. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tungen nachgeführt.

a. sie gemäss ab der 
ersten Einsatz-
stunde versichert 
sind; und

b. die Eintrittsschwel-
le auf die Stunde 
berechnet wird.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

3 Sinkt der Jahreslohn 
vorübergehend wegen 
Krankheit, Unfall, 
Arbeitslosigkeit, Mut-
terschaft, Vaterschaft 
oder aus ähnlichen 
Gründen, so behält 
der bisherige koordi-
nierte Lohn mindes-
tens so lange Gültig-
keit, als die 
Lohnfortzahlungs-
pflicht des Arbeitge-
bers nach Artikel 324a 
des Obligationen-
rechts (OR) bestehen 
würde oder ein Mut-
terschaftsurlaub nach 
Artikel 329f OR oder 
ein Vaterschaftsurlaub 
nach Artikel 329g OR 
dauert. Die versicher-
te Person kann jedoch 
die Herabsetzung des 
koordi nierten Lohnes 
verlangen.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

Art. 33a    Weiterver-
sicherung des bisheri-
gen versicherten Ver-
dienstes

Art. 33a Art. 33a Art. 33a Art. 33a

Aufgehoben 
 
 

(siehe Art. 47abis)

Gemäss geltendem 
Recht 
 

(siehe Art. 47abis)

Festhalten 
(= aufgehoben) 
 

(siehe Art. 47abis)

Festhalten 
(= gemäss geltendem 
Recht) 

(siehe Art. 47abis)
1 Die Vorsorgeein-
richtung kann in ihrem 
Reglement vorsehen, 
dass für Versicherte, 
deren Lohn sich nach 
dem 58. Altersjahr um 
höchstens die Hälfte 
reduziert, auf 
Verlangen der versi-
cherten Person die 
Vorsorge für den bis-
herigen versicherten 
Verdienst weiterge-
führt wird.
2 Die Weiterver-
sicherung des bisheri-
gen versicherten 
Verdienstes kann 
höchstens bis zum 
ordentlichen regle-
mentarischen 
Rentenalter erfolgen.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

3 Die Beiträge zur 
Weiterversicherung 
des bisherigen versi-
cherten Verdienstes 
sind von der Beitrags-
parität nach den 
Artikeln 66 Absatz 1 
dieses Gesetzes und 
331 Absatz 3 OR aus- 
genommen. Das Re-
glement kann Beiträge 
des Arbeitgebers für 
diese Weiterversicher-
ung nur mit dessen 
Zustimmung vorse-
hen.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

Art. 46 Erwerbstätig-
keit im Dienste mehre-
rer Arbeitgeber

Art. 46 Art. 46 Art. 46 Art. 46

Mehrheit Minderheit (Müller 
Damian, ...)

1 Der nicht obligato-
risch versicherte Ar-
beitnehmer, der im 
Dienste mehrerer 
Arbeitgeber steht und 
dessen gesamter 
Jahreslohn 22 050 
Franken übersteigt, 
kann sich entweder 
bei der Auffangeinrich-
tung oder bei der 
Vorsorgeeinrichtung, 
der einer seiner Ar-
beitgeber angeschlos-
sen ist, freiwillig versi-
chern lassen, sofern 
deren reglementari-
sche Bestimmungen 
es vorsehen. 

1 Der Arbeitnehmer, 
der im Dienste mehre-
rer Arbeitgeber steht 
und dessen gesamter 
Jahreslohn 12 5481 
Franken übersteigt, 
versichert sich entwe-
der bei der Auffang-
einrichtung, bei der 
Vorsorgeeinrichtung, 
der einer seiner Ar-
beitgeber angeschlos-
sen ist, oder bei einer 
Vorsorgeeinrichtung 
seines Berufsverban-
des, sofern deren 
reglementarische 
Bestimmungen es 
vorsehen.
(siehe Art 2 Abs. 1, ...)

1  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
der Jahre 2021/22. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tung nachgeführt.

1 Gemäss geltendem 
Recht, aber: ... 
        
 
                       ... und 
dessen gesamter 
Jahreslohn 17 2081 
Franken übersteigt, 
kann sich entweder 
bei der Auffangeinrich-
tung, bei einer Vorsor-
geeinrichtung seines 
Berufsverbandes oder 
bei der Vorsorgeein-
richtung,  ... 
 
 
 

(siehe Art. 2 Abs. 1, 
...)

1  Betrag bezieht sich 
auf den Grenzbetrag 
der Jahre 2021/22. 
Definitiver Betrag 
wird nach Abschluss 
der materiellen Bera-
tung nachgeführt.

1 ... 
 
       
 
                   ... und 
dessen gesamter 
Jahreslohn 22 050 
Franken übersteigt, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(siehe Art. 2 Abs. 1, 
...)

1 Festhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(siehe Art. 2 Abs. 1, 
...)

1 Gemäss Nationalrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(siehe Art. 2 Abs. 1, 
...)
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

2 Ist der Arbeitnehmer 
bereits bei einer Vor-
sorgeeinrichtung obli-
gatorisch versichert, 
kann er sich bei ihr, 
falls ihre reglementari-
schen Bestimmungen 
es nicht ausschlie- 
ssen, oder bei der Auf-
fangeinrichtung für 
den Lohn zusätzlich 
versichern lassen, den 
er von den anderen 
Arbeitgebern erhält.

2 ... 
 
 
 
 
 
                             ... 
es nicht ausschlie-
ssen, bei einer Vorsor-
geeinrichtung seines 
Berufsverbandes oder 
bei der Auffangeinrich-
tung …

2bis Ist der Arbeitneh-
mer bei mehreren 
Arbeitgebern obligato-
risch versichert, kann 
er sich bei der Auf-
fangeinrichtung für die 
mehr als einmal in 
Abzug gebrachten 
Koordinationsbeträge 
gemäss Artikel 8 so-
wie Löhne von Arbeit-
gebern, bei denen der 
Arbeitnehmer nicht 
obligatorisch versi-
chert ist, gegen das 
Risiko Alter versi-
chern.

2bis Streichen
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

3 Dem Arbeitnehmer, 
der Beiträge direkt an 
eine Vorsorgeein-
richtung bezahlt, 
schuldet jeder Arbeit-
geber jeweils die 
Hälfte der Beiträge, 
die auf den bei ihm 
bezogenen Lohn ent-
fallen. Die Höhe des 
Arbeitgeber-Beitrages 
ergibt sich aus einer 
Bescheinigung der 
Vorsorgeeinrichtung.
4 Die 
Vorsorgeeinrichtung 
übernimmt auf 
Begehren des 
Arbeitnehmers das 
Inkasso gegenüber 
den Arbeitgebern.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

Art. 47abis   Weiterver-
sicherung des bisheri-
gen versicherten Ver-
dienstes

Art. 47abis Art. 47abis Art. 47abis

Streichen 

(siehe Art. 33a)

Festhalten 

(siehe Art. 33a)

Festhalten 

(siehe Art. 33a)
1 Die Vorsorgeeinrich-
tung kann in ihrem 
Reglement vorsehen, 
dass für Versicherte, 
deren Lohn sich um 
höchstens zwei Drittel 
reduziert, auf Verlan-
gen der versicherten 
Person die Vorsorge 
für den bisherigen 
versicherten Verdienst 
weitergeführt wird.
2 Die Weiterversiche-
rung des bisherigen 
versicherten Verdiens-
tes kann höchstens 
bis zum ordentlichen 
reglementarischen 
Rentenalter erfolgen.
3 Die Beiträge zur 
Weiterversicherung 
des bisherigen versi-
cherten Verdienstes 
sind von der Beitrags-
parität nach den Arti-
keln 66 Absatz 1 die-
ses Gesetzes und 331 
Absatz 3 OR ausge-
nommen. Das Regle-
ment kann Beiträge 
des Arbeitgebers für 
diese Weiterversiche-
rung nur mit dessen 
Zustimmung vorse-
hen.
(siehe Art. 33a)
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

Art. 79b Einkauf Art. 79bArt. 79b Art. 79b
Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

Festhalten

1 Die Vorsorgeeinrich-
tung muss den Ein-
kauf bis zur Höhe der 
reglementarischen 
Leistungen ermögli-
chen. 

1 Die Vorsorgeeinrich-
tung darf den Einkauf 
höchstens bis zur 
Höhe der reglementa-
rischen Leistungen 
ermöglichen.

1bis Bis zum maximal 
möglichen gesetzli-
chen Altersguthaben 
werden die Einkäufe 
diesem Guthaben 
gutgeschrieben
1ter Das maximal mög-
liche gesetzliche Al-
tersguthaben berech-
net sich aufgrund des 
Alters und des koordi-
nierten Lohns. Das 
Bundesamt für Sozial-
versicherungen veröf-
fentlicht eine Tabelle 
für die Berechnung 
dieses Guthabens. 

2 Der Bundesrat regelt 
die Fälle der Perso-
nen, die im Zeitpunkt, 
in dem sie den Ein-
kauf verlangt haben, 
noch nie einer Vorsor-
geeinrichtung ange-
hört haben.

2 Der Bundesrat regelt 
den Einkauf von Per-
sonen, die:
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

a.  bis zum Zeitpunkt, 
in dem sie den 
Einkauf verlangen, 
noch nie einer 
Vorsorgeeinrich-
tung angehört 
haben;

b.  eine Leistung der 
beruflichen Vorsor-
ge beziehen oder 
bezogen haben.

3 Wurden Einkäufe 
getätigt, so dürfen die 
daraus resultierenden 
Leistungen innerhalb 
der nächsten drei 
Jahre nicht in Kapital-
form aus der Vorsorge 
zurückgezogen wer-
den. Wurden Vorbezü-
ge für die Wohneigen-
tumsförderung 
getätigt, so dürfen 
freiwillige Einkäufe 
erst vorgenommen 
werden, wenn die 
Vorbezüge zurückbe-
zahlt sind.
4 Von der Begrenzung 
ausgenommen sind 
die Wiedereinkäufe im 
Falle der Eheschei-
dung oder gerichtli-
chen Auflösung einer 
eingetragenen Part-
nerschaft nach Artikel 
22c FZG.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

Rückkommen mit 
Zustimmung der 
SGK-N:
IIbis

Koordination mit der 
Änderung vom 
17. Dezember 2021 
des AHVG1 (AHV 21)

Tritt die vorliegende 
Änderung des BVG 
am 1. Januar 2026 
oder später in Kraft, 
so lauten Artikel 47b 
und die Tabelle mit 
den Jahrgängen der 
Frauen in Artikel 47e 
Absatz 1 BVG wie 
folgt:

1 SR 831.10

Art. 47b
Der Übergangsgene-
ration gehören Frauen 
der Jahrgänge [Jahr 
des Inkrafttretens – 65 
bis Jahr des Inkrafttre-
tens – 50] und Männer 
der Jahrgänge [Jahr 
des Inkrafttretens – 65 
bis Jahr des Inkrafttre-
tens – 51] an.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

Art. 47e Abs. 1
Frauen mit den 
Jahrgängen: 

Renten-
zuschlag:

[Jahr des 
Inkrafttretens 
– 60] bis [Jahr 
des Inkraft-
tretens – 65]

2400 Franken

[Jahr des 
Inkrafttretens 
– 55] bis [Jahr 
des Inkraft-
tretens – 59]

1800 Franken

[Jahr des 
Inkrafttretens 
– 50] bis [Jahr 
des Inkraft-
tretens – 54]

1200 Franken
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